


§ 1.
Der Männergesangverein „Liederkranz“ bildet eine 

für sich bestehende geschlossene Gesellschaft. Zweck dieser 

Vereinigung ist die Pflege des Männergesang$, verbun-

den mit geselliger Unterhaltung, jede Politik ist hierbei 

au$geschlossen.

§ 2.
Die Gesang$übungen, welche von einem Gesang$-

lehrer geleitet werden, beginnen im Winter um 8 Uhr, 

im Sommer um  ½ 9 Uhr.  Die Zeitdauer bestimmt 

der Singlehrer, jedoch soll dieselbe möglichst nicht 

über 10 Uhr, bezw. ½ 11 Uhr ausgedehnt werden. 

Hält der Singlehrer nach vorau$gegangener Bespre-

chung mit dem Vorsitzenden, außerordentliche Proben 

für notwendig, fo haben sich die Mitgleider auch darin 

zu fügen.

Während der Proben der einzelnen Stimmen muß 

vollständige Ruhe herrschen und ist besonder$ da$ laute 

und störende Sprechen nicht statthaft, Ebenso soll da$ 

Rauchen während der eigentlichen Singstunde mög-

lichst vermieden werden.

§ 3.
(Mitgliedschaft.)

Zur Aufnahme al$ aktive$ (singende$) Mitglied ist 

erforderlich: 1. ein Alter von 18 Jahren, 2. die nötigen 

Fähigkeiten eine$ Sänger$ (die vom Dirigenten zu prü-

fen sind), und 3. ein guter Ruf.
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Die Aufnahme hat in der Singstunde zu gesche-

hen, wobei die Vollzähligkeit der Mitglieder nicht in 

Betracht kommt. Die Abstimmung ist geheim und ge-

schieht durch Kugeln, wobei einfache Stimmenmehrheit 

entscheidet. Bei Stimmengleichheit hat der Vorsitzende 

die entscheidende Stimme.

Die Aufnahmegebühr beträgt für ein aktive$ Mit-

glied 1 Mark, welche bei Empfang der Statuten und 

der Aufnahm$karkte mit dem ersten Monatsbeitrag zu 

entrichten ist.

Jeder zur Aufnahme Angemeldete muß 14 Tage 

vor dem entscheidenden Tage auf der eigen$ hiezu im 

Verein$lokal ausgehängten Tafel durch den Vorsitzen-

den oder ein andere$ Vorstand$=(Ausschuß) Mitglied 

angeschrieben werden. Etwaige Einwendungen gegen 

eine Aufnahme könne auch in dieser Zeit bei dem Vorsit-

zenden angebracht werden.

§ 4.
Die aktiven Mitglieder, welche alle gleiche Rechte 

und Pflichten haben, entrichten einen Monat$beitrag 

von 30 Pfg., welcher je in der ersten Singstunde de$ Mo-

nat$ zum Vorau$ an den Kassier zu bezahlen ist. Vier-

tel=, halbjährige und ganzjährige Vorau$bezahlung ist 

gestattet.

§ 5.
Bei den gewöhnlichen Proben können nur Fremde, 

welche nicht hier wohnen und hiesige, welche dem Ver-

ein aktiv oder passiv beitreten wollen, eingeführt werden. 

Das einführende Mitglied ist jedoch für den guten Ruf 

und die Aufführung de$ Eingeführten, so lange er unter 

un$ weilt, verantwortlich.



§ 6.
Passive$ (nicht singende$) Mitglied kann jeder un-

bescholtene, erwachsene, bei dem Vorsitzenden, einem 

Au$schußmitgliede oder dem Verein$diener sich anmel-

dende Mann werden und entscheidet über Aufnahme 

de$selben der Au$schuß allein ohne geheime Abstim-

mung. Ein solche$ Mitglied hat ebenfall$ 1 Mark Ein-

tritt, sowie einen Vierteljahr$beitrag von 50 Pfg. zu 

leisten, welcher alle Quartale vom Verein$diener ein-

gezogen wird.

Die passiven Mitglieder haben Zutritt zu al-

len Proben, Versammlungen und öffentlichen 

Gesang$produktionen.

§ 7.
(Au$tritt au$ dem Verein)

Scheidet ein aktive$ Mitglied aus dem Verein förm-

lich au$, so ist e$ verpflichtet, die Gründe feine$ Aus-

tritt$ entweder schriftlich oder mündlich dem Vorsitzen-

den kund zu geben, der e$ dann den Verein$mitgliedern 

vorträgt.

Ohne ausdrückliche Austritt$=Erklärung lauft da$ 

Mitglied al$ solche$ in der Liste fort und hat auch die 

jeweiligen rückständigen Beiträge zu bezahlen. Mit sei-

nem Austritt verliert der Au$scheidende jeden Anspruch 

auf Besitz und Eigentum de$ Verein$.

§ 8.
Hat ein Mitglied, durch Verhältnisse genötigt, einen 

anderen Wohnort zu wählen und kommt früher oder spä-

ter wieder hieher zurück, so steht seinem Wiedereintritt, 

wenn er sich mindestens 4 Wochen nach seiner Rück-

kunft anmeldet, ohne Entrichtung eine$ Eintritt$geld$ 

nichts im Wege. Ebenso kann auch ein unter Angabe 



von triftigen Gründen au$getretene$ Mitglied auf seine 

Wiederanmeldung hin im Verlaufe eine$ halben Jah-

re$ ohne Eintritt$geld durch den Verein mittel$ gehei-

mer Abstimmung wieder aufgenommen werden.

§ 9.
Ueber den Au$schluß eine$ Mitgliede$ kann nur eine 

Plenarversammlung entscheiden, wobei mindesten$ zwei 

Drittel der aktiven Mitglieder anwesend sein müssen. 

Einfache Stimmenmehrheit ist auch hier maßgebend. 

Der Antrag auf Au$schluß kann von dem einzelnen Mit-

gliede eingebracht werden, e$ hat jedoch der Au$schuß zu 

bestimmen, ob dieser Antrag der Plenarversammlung 

unterbreitet werden soll oder nicht.

§ 10. 
Den Au$schluß aus dem Verein hat zur Folge:

1. Wen den statutarischen Vorschriften hartnäckig und 

absichtlich entgegen gehandelt wird.

2. Wenn ein Mitglied sich gegen seine Sangesbrüder 

im Verein$lokale Beleidigungen oder tätliche Miß-

handlungen zu Schulden kommen läßt.

3. Wenn ein Mitglied seinen Pflichten gegen den Ver-

ein nicht nachkommt, sei e$ durch längere$ Schuldig-

bleiben seiner Monat$beiträge, oder durch viermali-

ge$ unentschuldigte$ Wegbleiben hintereinander von 

der Singstunde.

4. Wenn ein Mitglied sich außerhalb de$ Verein$lokal$ 

nachteilig oder verächtlich über den Verein 

au$spricht.

§ 11.
Die Verwaltung de$ Verein$ ist einem Gesamt-

Vorstande (Au$schuß) von 8 Mitgliedern übertragen.  



Derselbe besteht au$ dem I. Vorsitzenden (Vorstand), 

II. Vorsitzenden, dem Kassier, dem Schriftführer und 4 

Beisitzern. Sowohl der Vorsitzende al$ auch die übri-

gen Au$schußmitglieder werden durch Stimmzettel ge-

heim gewählt. Diesem Gesamtvorstande steht da$ Recht 

zu, über alle Vorkommnisse im Verein nach Gutdünken 

Beratung zu pflegen und da$ Resultat dieser Beratun-

gen den Mitgliedern in der Versammlung kund zu geben, 

um hiedurch die nötigen Beschlüsse herbeizuführen. Der 

Vorsitzende leitet alle Versammlungen in parlamenta-

rischer Weise. Wer zur Sache sprechen will, hat um$ 

Wort zu bitten. Alle Verhandlungen müssen sachlich 

behandelt und dürfen niemal$ auf persönliche$ Gebiet  

in beleidigender Weise gelenkt werden. Streitigkeiten 

der Mitglieder untereinander sollen absolut vermieden 

werden, eventuell sollen sie vom Vorsitzenden tunlicht 

geschlichtet werden. Auf da$ Zeichen der Glocke ist stet$ 

zu achten. \ Eine Au$schußsitzung soll mindesten$ alle 

3 Monate stattfinden.

§ 12.
Mitte Januar jeden Jahre$ findet regelmäßig eine 

Hauptversammlung statt, die drei Tage vorher durch 

den Vereinsdiener jedem Mitgliede angesagt wird. Hie-

zu hat der Au$schuß eine Tagesordnung festzusetzen, auf 

die in erster Linie die Rechnung$abhör de$ Kassier$, da$ 

Vorlesen der Protokolle und die Neuwahl de$ Vorstan-

de$ und Au$schusse$ zu stehen kommt. Etwaige Anträ-

ge können in jeder Singstunde vorgebracht werden, in 

dringenden Fällen ist die Stellung eine$ Antrag$ auch 

bei der Hauptversammlung statthaft. Außerordentliche 

Hauptversammlungen finden im Laufe de$ Jahres nur 

statt, wenn e$ der Gesamt=Vorstand für nötig erachtet.



§ 13.
(Musikalien Verwalter.)

Zur ordnung$mäßigen Aufbewahrung und Ueberwa-

chung der Musikalien, Singhefte und Bücher, sowie de$ 

sonstigen Eigentum$ de$ Verein$ wird au$ der Mitte 

der aktiven Mitglieder ein Musikalienverwalter stet$ auf 

ein Jahr gewählt. Bei Entnahme von Musikalien au$ 

dem Verein$-Schranke hat sich der Singlehrer stet$ an 

diesen zu wenden, der auch den Schlüssel zum Schranke 

bei sich führt. Ein zweiter Schlüssel wird dem jeweiligen 

Herberg$vater übergeben, der in Au$nahmefällen einem 

vom Vorsitzenden abgefandten Mitgliede gewisse näher 

verzeichnete Bücher oder Musikalien verabfolgen darf.

§ 14.
Aenderungen dieser Statuten können vom Au$schusse 

jederzeit beantragt werden, doch hat hierüber nur die 

Hauptversammlung Beschluß zu fassen.

§ 15.
Der Verein kann nicht aufgelöst werden, so lange 

noch 4 Mitglieder vorhanden sind, welche unter sich ein 

Quartett bilden. Bei gänzlicher Auflösung fällt da$ 

noch vorhandene Vermögen den zuletzt noch treugeblie-

benen Mitgliedern zu, welche die moralische Verpflich-

tung übernehmen, so bald al$ tunlich wieder neue Mit-

glieder um die alte Fahne zu scharen.

So beschlossen und angenommen in der Versamm-

lung im November 1911.

Der Gesamt=Vorstand.


